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VDI 4640 Blatt 1 – Entwurf

Thermische Nutzung des Untergrunds -

Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte

VDI 4640 – Thermische Nutzung des Untergrunds

Blatt 1: Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte

derzeit gültige Fassung

2010-06

Entwurf: Erscheinungsdatum

2021-12

Enddatum der Einspruchsfrist

2022-05-03

Seitenanzahl

20
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VDI 4640 Blatt 1 – Entwurf

Thermische Nutzung des Untergrunds -

Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte

Blatt 2: Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen

gültige Fassung

2019-06

Seitenanzahl

139

Blatt 3: Unterirdische thermische Speicherung

gültige Fassung / Projekt

2021-06 / mögliches Erscheinungsdatum: 2022 -10

Seitenanzahl

42
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Blatt 4: direkte Nutzung

gültige Fassung – überprüft und bestätigt

2004-09

Seitenanzahl

40

Blatt 5: Thermal-Response-Test (TRT)

gültige Fassung

2020-07

Seitenanzahl

64
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Blatt 6: 

Baustoffe zum Verfüllen von Erdwärmebohrungen

Projekt, mögliches Erscheinungsdatum

2022-09

Themen

• erforderlichen Eigenschaften von Baustoffen zur Verfüllung von EWS

• Verfahren zu deren Prüfung 

• Anforderungen an die Verarbeitung der Baustoffe

• Anforderungen an den Verfüllvorgang

In VDI 4640 Blatt 2 wird bereits, allerdings in sehr begrenztem Umfang, 

auf die Eigenschaften von Verfüllbaustoffen eingegangen.
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Das Lagerstättengesetz ist tot.

Es lebe das Geologiedatengesetz.

Geologiedaten-

gesetz

Lagerstättengesetz
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Gesetz zur amtlichen geologischen Landesaufnahme 

sowie zur 

Übermittlung, Sicherung, öffentlichen Bereitstellung 

und Zurverfügungstellung 

geologischer Daten 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

in Kraft getreten am 30. Juni 2020
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Aufbau des Geologiedatengesetzes
5 Kapitel, 40 Paragraphen

Kapitel 1

Allgemeine Vorschriften

Kapitel 2

Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Behörde

Kapitel 3

Übermittlung geologischer Daten an die zuständige Behörde

Kapitel 4

Öffentliche Bereitstellung geologischer Daten und Zurverfügungstellung 

geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben

Kapitel 5

Schlussbestimmungen
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Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften
§ 3

Begriffsbestimmungen

1. alle allgemein geologischen, rohstoffgeologischen, 

ingenieurgeologischen, geophysikalischen, mineralogischen, 

geochemischen, bodenkundlichen, geothermischen, hydrogeologischen 

sowie geotechnischen Messungen und Aufnahmen der Erdoberfläche, 

des geologischen Untergrunds, des Bodens oder des Grundwassers mit 

Hilfe von Schürfen, Bohrungen, Feld- oder Bohrlochmessungen und 

sonstigen Erkundungsmethoden wie der Fernerkundung sowie die 

Aufbereitung der hierbei gewonnenen Daten mit am Markt verfügbaren 

technischen Mitteln in vergleichbare und bewertungsfähige Daten, zum 

Beispiel in Form von Daten- und Gesteinssammlungen, 

Schichtenverzeichnissen oder grafischen Darstellungen, 

sowie

Eine geologische Untersuchung umfasst
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Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften
§ 3

Begriffsbestimmungen

2. die Analyse und Bewertung der nach Nummer 1 gewonnenen 

Fachdaten, zum Beispiel in Form von Gutachten, Studien oder 

räumlichen Modellen des geologischen Untergrunds einschließlich 

Vorratsberechnungen oder in Form von Daten zu sonstigen 

Nutzungspotenzialen des Untersuchungsgebiets.

sowie
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Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften
§ 3

Begriffsbestimmungen

1. Staatliche geologische Daten sind Daten, die von einer Behörde 

oder im Auftrag einer Behörde bei einer geologischen Untersuchung 

gewonnen werden.

2. Nichtstaatliche geologische Daten sind geologische Daten, die 

nicht von Satz 1 erfasst sind.
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Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften
§ 3: Begriffsbestimmungen

Nachweisdaten die Daten, die geologische Untersuchungen persönlich, 

örtlich, zeitlich und allgemein inhaltlich zuordnen, 

( Daten im Rahmen der Anzeige)

Fachdaten die Daten, die mittels Messungen und Aufnahmen gewonnen 

worden sind oder die mittels Messungen und Aufnahmen gewonnen und 

mit am Markt verfügbaren technischen Mitteln in vergleichbare und 

bewertungsfähige Daten aufbereitet worden sind, 

( Ergebnisdaten z.B. Schichtverzeichnisse)

Bewertungsdaten die Daten, die Analysen, Einschätzungen und 

Schlussfolgerungen zu Fachdaten, insbesondere in Form von Gutachten, 

Studien oder räumlichen Modellen des geologischen Untergrunds 

einschließlich Vorratsberechnungen oder Daten zu sonstigen 

Nutzungspotenzialen des Untersuchungsgebiets beinhalten. 

( z. B. Auswertungen Gutachten)
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Kapitel 3: Übermittlung Geologischer Daten

Kapitel 4: Öffentliche Bereitstellung

 nichtstaatliche geologische Daten

Übermittlung

nichtstaatliche Daten

öffentliche Bereitstellung 

nach Übermittlungsfrist*

Nachweisdaten spätestens 2 Wochen 

vor Beginn der 

Untersuchung (§8)

spätestens 3 Monate (§26)

Fachdaten spätestens 3 Monate 

nach Ende der 

Untersuchung (§9)

5 Jahre bei privater Nutzung

10 Jahre bei gewerbliche Absicht 

(§27)

Bewertungsdaten spätestens 6 Monate 

nach Ende der 

Untersuchung (§10)

keine öffentliche Bereitstellung

(§28)**

* außer bei Einwilligung des Dateninhabers (§30)
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Kapitel 3: Übermittlung Geologischer Daten

Kapitel 4: Öffentliche Bereitstellung

 staatliche geologische Daten

Übermittlung

staatlicher Daten

öffentliche Bereitstellung 

staatlicher Daten

zuständige 

Behörde

andere Behörde

Nachweis-

daten

spätestens 2 Wochen vor 

Beginn der Untersuchung 

(§8)

unverzüglich 

(§23)

spätestens 3 

Monate (§24)

Fachdaten spätestens 3 Monate nach 

Ende der Untersuchung (§9)

6 Monate 

(§23)

spätestens 6 

Monate (§24)

Bewertungs

daten

spätestens 6 Monate nach 

Ende der Untersuchung (§10)

6 Monate 

(§23)

spätestens 6 

Monate (§24)
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Kapitel 3: Übermittlung geologischer Daten

§ 9: Fachdaten

Spätestens drei Monate nach Ende einer geologischen 

Untersuchung (Bsp. Bohrung) sind unaufgefordert folgende 

Daten zu übermitteln:

 Darstellung und Beschreibung der Lage

 Darstellung und Beschreibung des Bohrlochverlaufs

 Angaben zu Bohrproben

 Schichtenverzeichnis

 Methoden und Ergebnisse von Bohrlochmessungen

 Dokumentation der Aufbereitung

 Probenbeschreibung 

(Lage, Art, Menge, Aufbewahrungsort und -dauer) 
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Kapitel 3: Übermittlung geologischer Daten

§ 9: Fachdaten

sowie:

 Ergebnisse hydraulischer Test (Pumpversuche etc.)

 Angaben zum Bohrverfahren

 Angaben zur Bohrtechnik

 Angaben zum Ausbau des Bohrlochs

 Angaben zum Ausbau bzw. zur Verfüllung des Bohrlochs

Bohrkerne sowie Bohr-, Gesteins- und Bodenproben sind mit der 

Lage, der Teufe und dem Zeitpunkt ihrer Entnahme zu kennzeichnen

 Ergebnisse aller Test- und Laboranalysen aus Gesteins-, Flüssigkeits-

und Gasproben
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Kapitel 3: Übermittlung geologischer Daten

§ 14: Anzeige und Übermittlungsverpflichtete Personen

Zur Anzeige von Nachweisdaten sowie zur Übermittlung von 

Fachdaten und Bewertungsdaten ist verpflichtet,

1. wer selbst oder als Beauftragter eine geologische Untersuchung 

vornimmt,

2. der Auftraggeber einer geologischen Untersuchung, 

3. der Rechtsnachfolger einer nach Nummer 1 oder Nummer 2 

verpflichteten Person oder 

4. im Fall einer nachträglichen Übermittlung von nichtstaatlichen 

geologischen Fachdaten gemäß § 12: wer zum Zeitpunkt der 

Übermittlungsforderung Inhaber der geologischen Daten ist.

Die Anzeige oder Übermittlung der Daten durch einen Mitverpflichteten 

befreit die übrigen Verpflichteten von der Anzeigepflicht oder der 

Übermittlungspflicht.
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Kapitel 3: Übermittlung geologischer Daten

§ 15: […] Einhaltung der Anzeige- und Übermittlungsfristen

Ist die geologische Untersuchung auf Grund anderer Gesetze 

anzeige- oder genehmigungspflichtig,

 so sind die Anzeige- und Übermittlungsfristen auch eingehalten durch 

die fristgerechte Anzeige und die vollständige Übermittlung der 

geologischen Daten an die Behörde, die für die Anzeige oder 

Genehmigung der geologischen Untersuchung auf Grund anderer 

Gesetze zuständig ist.

 Diese Behörde übermittelt die geologischen Daten unverzüglich an 

die nach§37 zuständige Behörde.

Achtung:

diese Befreiung von der Datenübermittlung an den SGD gilt nur, wenn die 

Vollständigkeit der Daten gewährleistet ist.
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Kapitel 5: Schlussbestimmung

§ 39: Bußgeldvorschriften

Ordnungswidrig handelt, wer im Rahmen einer gewerblichen 

Tätigkeit* vorsätzlich oder fahrlässig 

[…] eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

erstattet,

[…] dort genannte Daten (Anm.: Fach- und Bewertungsdaten) nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 € 

geahndet werden.

* das heißt:

Privatpersonen können nicht mit einem Bußgeld belegt werden.   



Fachgespräch „Erdwärmenutzung in Hessen“, 18. November 2021

Ingo Schäfer

Vielen Dank für Ihre 

virtuelle 

Aufmerksamkeit!
§§§


